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Der Gemeinderat Menzingen als zuständige Vormundschaftsbehörde beschliesst, gestützt auf den 

Kantonsratsbeschluss über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen (Verwaltungsgebührentarif) 

vom 11. März 1974 und den Regierungsratsbeschluss über die Anpassung des Verwaltungsgebüh-

rentarifs an die Teuerung vom 17. Mai 2005, für Amtshandlungen in Vormundschaftssachen Gebüh-

ren zu erheben. 

 

 

 

A. Entscheide der Vormundschaftsbehörde 

(Angaben der Gebühren in CHF) 

 

  1. Anordnung und Aufhebung vormundschaftl. Massnahmen 50 - 440 

  2. Ernennung eines Beistandes, Beirates oder Vormundes  25 - 105 

  3. Prüfung und Genehmigung eines Inventars gemäss   min. 45/Std. 

 Art. 398 Abs. 1 ZGB   

  4. Genehmigung einer Vormundschafts-, Beiratschafts- oder  50 - 440 

 Beistandsrechnung  

  5. Prüfung und Zustimmung der Vormundschaftsbehörde zu  50 - 440 

 Geschäften gemäss Art. 421 ZGB 

  6. Prüfung und Beantragung der Vormundschaftsbehörde zu  50 - 440 

 Geschäften gemäss Art. 422 ZGB 

  7. Verlängerung der elterlichen Sorge gemäss Art. 385 Abs. 3 ZGB 50 - 440 
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B. Amtshandlungen der Vormundschaftskommission 

 

  8. Mitwirkung bei der Inventaraufnahme nach Zeitaufwand pro Std.  45 

  9.  Prüfung einer Vormundschafts-, Beiratschafts- oder   50 - 440 

 Beistandsrechnung. 

 

 

C. Allgemeine Bestimmungen 

 

10. Gemäss Lit. N. Ziff. 109 Verwaltungsgebührentarif sind in den Ansätzen vorstehender Tarife nicht 

enthalten:  

alle Barauslagen, insbesondere für Bekanntmachungen, Prüfungen, Expertisen, Übersetzungen, 

Gutachten aller Art sowie Reisespesen und dergleichen, deren Ersatz in jedem Falle nebst Ge-

bühren verlangt werden kann.  

  

11. In Fällen nachgewiesener Bedürftigkeit kann der Gemeinderat als zuständige Behörde gestützt 

auf Lit. N. Ziff. 113 Verwaltungsgebührentarif vom 11. März 1974 die Gebühren herabsetzen oder 

ganz erlassen.   

 

12. Für Amtshandlungen im Rahmen von Kindesschutzmassnahmen dürfen gestützt auf Lit. N. Ziff. 

114 des Verwaltungsgebührentarif vom 11. März 1974 keine Gebühren erhoben werden.  

 

13. Dieser Beschluss / Tarif tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. 

 

 

D. Ergänzung durch Gemeinderats-Beschluss vom 14. Juni 2010 

 

14. Für die Prüfung und Genehmigung eines Unterhaltsvertrages wird pauschal eine Gebühr von 

CHF 200 erhoben. 

 Die Ausarbeitung eines Unterhaltsvertrages wird nach Aufwand mit CHF 75 pro Stunde in 

Rechnung gestellt. 
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Margrit Hegglin Peter Bugmann  
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 


